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©  Ein  Verfahren  zur  Herstellung  des  Steckers  (1) 
oder  einer  Kupplungsdose  für  elektrische  Steckvor- 
richtungen  mit  einer  Leitung  (3),  deren  Leitungsend- 
bereich  (2)  von  einem  aus  gieß-  oder  spritzbarem 
Isolierwerkstoff  bestehenden  Gehäuse  stoffschlüssig 
umgeben  ist,  hat  folgende  Verfahrensschritte: 

-  der  Leitungsendbereich  (2)  wird  in  den  Zwi- 
schenraum  (18)  zwischen  zwei  etwa  deckungs- 
gleich  ausgerichteten  Flachbändern  (4)  aus 
Gehäusewerkstoff  eingebracht,  wobei  die  Lei- 
tung  (3)  und  ihre  Kontaktelemente  (19)  im  we- 
sentlichen  rechtwinklig  zur  Längsrichtung  (5) 

der  Flachbänder  (4)  verlaufen, 
die  Flachbänder  (4)  werden  unter  Zwischenla- 
ge  des  Leitungsendbereiches  (2)  stoffschlüssig 
miteinander  verbunden, 
das  aus  dem  Leitungsendbereich  (2)  mit  den 
ihn  umgebenden  Flachbandbereichen  gebilde- 
te,  sandwichartige  Verbundteil  wird  durch  ei- 
nen  quer  zur  Längsrichtung  (5)  der  Flachbän- 
der  (4)  verlaufenden  Schnitt  abgetrennt, 
die  Stoffschluß-Verbindung  der  Flachbänder 
(4)  und  die  Abtrennung  des  fertigen  Verbund- 
teiles  erfolgen  in  einem  Arbeitsschritt. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Herstel- 
lung  eines  Steckers  oder  einer  Kupplungsdose  für 
elektrische  Steckvorrichtungen  mit  den  Merkmalen 
des  Oberbegriffs  des  Anspruches  1  . 

Es  ist  bekannt,  elektrische  Leitungen  vorzukon- 
fektionieren  und  sodann  den  Leitungsendbereich 
der  Leitung  mit  isolierendem  Werkstoff,  insbeson- 
dere  Kunststoff,  zur  Ausbildung  des  Steckers  oder 
der  Kupplungsdose  zu  umspritzen. 
Die  Leitung  ist  durch  elektrisch  leitende  Verbin- 
dung  der  einzelnen  Leiter  mit  Kontaktelementen 
wie  Steckerstiften,  Buchsen  und  gegebenenfalls 
Schutzkontakten  sowie  durch  deren  Stellung  und 
Abstand  zueinander  vorkonfektioniert.  Nach  dem 
Umspritzen  des  mit  den  Kontaktelementen  verse- 
henen  Leitungsendbereiches  und  nach  dem  Erkal- 
ten  des  Werkstoffes  ist  der  Stecker  oder  die  Kupp- 
lungsdose  gebrauchsfertig.  Die  durch  den  Spritz- 
vorgang  entstandene  stoffliche  Verbindung  bewirkt 
eine  feuchtigkeitsdichte  Einheit  zwischen  der  Lei- 
tung  und  dem  Gehäusewerkstoff  des  Steckers  bzw. 
der  Kupplungsdose.  In  dieser  Weise  werden  z.B. 
die  Eurostecker  gefertigt.  Mit  der  Leitung  stoff- 
schlüssig  verbundene  Stecker  bzw.  Kupplungsdo- 
sen  werden  überall  dort  verwendet,  wo  Steckvor- 
richtungen  einem  erhöhten  Nässe-  und  Feuchtig- 
keitsangriff  unterliegen,  z.B.  im  Automobilbau. 

Nachteilig  an  dem  Spritzvorgang  ist  die  Ver- 
wendung  aufwendiger  Spritzmaschinen  und  Vor- 
richtungen  zur  äußeren  Formgebung  des  Steckers 
oder  der  Kupplungsdose. 

Aus  US-A-3  392  070  ist  eine  Vorrichtung  zur 
Massenfertigung  kupplungsdosenartiger  elektri- 
scher  Anschlüsse  bekannt.  Die  elektrischen  Kon- 
taktelemente  sind  durch  zwei  nebeneinanderliegen- 
de  Kabelschuhe  gebildet.  Es  handelt  sich  dort  also 
um  eine  2-polige  Kupplungsdose.  An  jedem  Kabel- 
schuh  ist  in  bekannter  Weise  eine  Anschlußleitung 
fixiert.  Jeweils  zwei  Kabelschuhe  sind  durch  eine 
stoffschlüssige  Verbindung  zweier  Flachbänder  zu 
einer  Einheit  zusammengefaßt. 

Die  bekannte  Vorrichtung  enthält  eine  festste- 
hende  und  eine  bewegliche  Matrize,  deren  Druck- 
flächen  durch  Formausnehmungen  für  die  Einlage 
und  Fixierung  der  Kabelschuhe  unterbrochen  sind. 
Oberhalb  eines  ersten  Flachbandes  ist  etwa  dek- 
kungsgleich  ein  weiteres  Flachband  angeordnet.  In 
dem  Zwischenraum  der  beiden  Flachbänder  sind 
die  Kabelschuhe  angeordnet.  Zur  Herstellung  des 
im  wesentlichen  aus  zwei  Kabelschuhen  sowie  den 
sie  umgebenden  Flachbandbereichen  bestehenden 
Verbundteiles  wird  die  bewegliche  Matrize  gegen 
die  feststehende  Matrize  verfahren.  Die  Formaus- 
nehmungen  der  feststehenden  und  der  bewegli- 
chen  Matrize  korrespondieren  miteinander  und  bil- 
den  im  geschlossenen  Zustand  der  beiden  Matri- 
zen  einen  Hohlraum  für  die  Aufnahme  des  Kabel- 
schuhs  sowie  der  ihn  umgebenden  Flachbandbe- 

reiche.  Die  Druckflächenbereiche  der  Matrizen  bil- 
den  Heizflächen  für  eine  Stoffschluß-Verbindung 
der  beiden  Flachbänder.  Im  geschlossenen  Zu- 
stand  der  beiden  Matrizen  liegen  die  miteinander 

5  korrespondierenden  Druckflächen  unter  Zwischen- 
lage  der  Flachbänder  aneinander  an.  In  den  Form- 
ausnehmungen  liegt  jeweils  ein  von  beiden  Flach- 
bändern  umhüllter  Kabelschuh  ein. 

Zur  Durchführung  der  einzelnen  Verfahrens- 
io  schritte  ist  die  bewegliche  Matrize  konstruktiv  sehr 

aufwendig  gestaltet.  Zunächst  wird  die  bewegliche 
Matrize  mit  ihren  Heizflächen  gegen  die  korrespon- 
dierenden  Heizflächen  der  feststehenden  Matrize 
verfahren.  Die  zwischen  den  korrespondierenden 

75  Heizflächen  eingeklemmten  Flachbandbereiche 
werden  zunächst  aufgeheizt  und  dadurch  stoff- 
schlüssig  miteinander  verbunden.  Die  beiden  ge- 
geneinanderwirkenden  Matrizen  verbleiben  nach 
dem  Heizvorgang  in  dieser  Stellung,  damit  sich  die 

20  stoffschlüssig  verbundenen  Flachbandbereiche  ab- 
kühlen  können.  In  einem  nächsten  Arbeitsschritt 
wird  eine  Klingenplatte  als  Bestandteil  der  bewegli- 
chen  Matrize  gegen  die  beiden  in  ihrer  geschlosse- 
nen  Stellung  verharrenden  Druckwerkzeuge  verfah- 

25  ren.  An  der  Klingenplatte  sind  lotrecht  zu  den 
Flachbändern  verlaufende  Klingen  fixiert.  Beim 
Herabfahren  der  Klingenplatte  trennen  die  Klingen 
die  Verbundteile  von  den  Flachbändern.  Demzufol- 
ge  muß  die  bewegliche  Matrize  zur  Durchführung 

30  des  bekannten  Verfahrens  aus  relativ  zueinander 
beweglichen  Bestandteilen  aufgebaut  sein.  Die  ins- 
gesamt  konstruktiv  sehr  aufwendige  Gestaltung  der 
Vorrichtung  verursacht  unnötig  hohe  Anschaffungs- 
und  Wartungskosten.  Weiterhin  nachteilig  ist,  daß 

35  die  einzelnen  Verfahrensschritte  zur  Herstellung 
des  Verbundteiles  in  zeitlich  getrennter  Aufeinan- 
derfolge  durchgeführt  werden  und  dadurch  die  Fer- 
tigungszeit  der  Verbundteile  sehr  groß  ist.  Dies 
wiederum  verteuert  die  Herstellungskosten  des  ein- 

40  zelnen  Verbundteiles. 
Ausgehend  von  den  geschilderten  Nachteilen 

liegt  der  Erfindung  die  Aufgabe  zugrunde,  die  Her- 
stellung  derartiger  Stecker  und  Kupplungsdosen 
fertigungstechnisch  zu  vereinfachen  und  kosten- 

45  günstiger  zu  gestalten. 
Diese  Aufgabe  wird  durch  die  Merkmalskombi- 

nation  des  Anspruches  1  gelöst. 
Durch  die  Zusammenfassung  der  Stoffschluß- 

Verbindung  und  der  Abtrennung  zu  einem  einzigen 
50  Arbeitsschritt  wird  Fertigungszeit  eingespart.  Diese 

Einsparung  ist  vor  allem  dann  wichtig,  wenn  es 
sich  um  die  Herstellung  von  Massenartikeln  -  wie 
dies  bei  der  Fertigung  von  Steckern  oder  Kupp- 
lungsdosen  der  Fall  ist  -  handelt.  Hier  machen  sich 

55  Einsparungen  auch  im  Sekunden-Bereich  zwischen 
einzelnen  Arbeitsschritten  in  der  Summe  stark  be- 
merkbar.  Die  Produktionskosten  des  einzelnen  Ver- 
bundteiles  können  dadurch  gesenkt  werden. 
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Zusätzliche  Fertigungsmittel  zur  Abtrennung 
der  Verbundteile  entfallen.  Die  Fertigung  insgesamt 
ist  vereinfacht,  da  die  verwendeten  Mittel  gleichzei- 
tig  für  die  Stoffschluß-Verbindung  und  für  die  Ab- 
trennung  verwendet  werden.  Die  gleichzeitige  Ver- 
wendung  einzelner  Bauteile  für  mehrere  Arbeits- 
schritte  reduziert  auch  den  Bauteileaufwand  der 
Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens.  Da- 
durch  können  die  Herstellungskosten  des  Verbund- 
teiles  weiter  gesenkt  werden. 

Gemäß  Anspruch  2  wird  weitere  Produktions- 
zeit  während  der  Verfahrensdurchführung  einge- 
spart.  Die  Anzahl  der  notwendigen  Fertigungsma- 
schinen  und  -Vorrichtungen  ist  nochmals  reduziert. 

Die  während  der  Stoffschluß-Verbindung  des 
Flachbandmaterials  und  seiner  Abtrennung  noch 
nicht  vollständig  erfolgte  Wiedererkaltung  wird  ge- 
mäß  Anspruch  2  vorteilhaft  dazu  genutzt,  mit  gerin- 
ger  mechanischer  Energie  der  verwendeten  Ferti- 
gungsmittel  die  in  vielen  Fällen  übliche  Formprä- 
gung  des  Verbundteiles  vorzunehmen.  Bei  der 
Formprägung  kann  es  sich  sowohl  um  die  Umriß- 
form  des  Verbundteiles  als  auch  um  Gravuren, 
Schriftzüge  o.dgl.  auf  den  Außenflächen  des  Ver- 
bundteiles  handeln. 

Die  Vorformung  der  Flachbänder  mit  einem 
Negativ-Relief  gemäß  Anspruch  3  bewirkt  einen 
reduzierten  Verformungsgrad  bei  der  Stoffschluß- 
Verbindung  der  beiden  Flachbänder.  Dadurch  ist 
die  Stoffschluß-Sicherheit  verbessert.  Außerdem  er- 
möglichen  die  vorgeprägten  Flachbänder  in  einfa- 
cher  Weise  eine  formschlüssige  Vorfixierung  des 
Leitungsendbereiches  zwischen  den  beiden  Flach- 
bändern  und  die  Stoffschluß-Verbindung  mittels  ei- 
ner  Klebung. 

Anspruch  4  betrifft  eine  vorteilhafte  Durchfüh- 
rung  einzelner  Verfahrensschritte. 

Anspruch  5  betrifft  eine  vorteilhafte  Ausfüh- 
rungsform  der  Druckwerkzeuge  zur  Herstellung  des 
Verbundteiles  in  einer  Taktfertigung. 

Anspruch  6  betrifft  die  Kombination  der  Takt- 
fertigung  mit  einer  Schweißung  zur  Herstellung  der 
Stoffschluß-Verbindung. 

Gemäß  Anspruch  7  sind  die  Arbeitstakte  zur 
Herstellung  einer  bestimmten  Anzahl  von  Verbund- 
teilen  reduziert.  Die  Fertigungsanlage  ist  dadurch 
geringerem  Verschleiß  ausgesetzt.  Pro  Zeiteinheit 
werden  mehr  Verbundteile  hergestellt,  wodurch  die 
Fertigungsanlage  kostengünstiger  arbeitet. 

Anspruch  8  und  9  betreffen  Maßnahmen  zur 
Herstellung  der  Verbundteile  in  einer  Fließfertigung. 
Dadurch  arbeitet  die  Fertigungsanlage  noch  ko- 
stengünstiger.  Gemäß  Anspruch  9  ist  die  Fließferti- 
gung  mit  einer  Schweißung  zur  Herstellung  der 
Stoffschluß-Verbindung  kombiniert.  Hierbei  werden 
die  Flachbänder  den  Druckwerkzeugen  kontinuier- 
lich  zugeführt. 

Anspruch  10  betrifft  eine  Verfahrensart  zur  Her- 
stellung  der  Stoffschluß-Verbindung. 

Anspruch  11  ermöglicht  in  einfacher  Weise  die 
exakte  Herstellung  des  Verbundteiles  mit  der  er- 

5  wünschten  Umrißform  und  dem  erwünschten  Quer- 
schnitt.  Hierzu  werden  die  innerhalb  des  durch 
zwei  korrespondierende  Formausnehmungen  gebil- 
deten  Hohlraumes  eingelegten  Flachbandbereiche 
erhitzt.  Das  erweichte  Flachbandmaterial  durchsetzt 

io  aufgrund  des  Zusammenpressens  der  Druckwerk- 
zeuge  den  gesamten  Hohlraum  der  Formausneh- 
mungen.  Jede  beliebige  Stecker-  bzw.  Kupplungs- 
dosenform  ist  somit  allein  durch  entsprechende 
konstruktive  Ausgestaltung  und  Anordnung  der 

15  Heizflächen  und  der  Seitenwände  der  Formausneh- 
mungen  erzielbar.  Anspruch  11  nutzt  auch  in  vor- 
teilhafter  Weise  die  Doppelfunktion  der  Heizfläche, 
nämlich  zum  einen  als  Bestandteil  der  Formaus- 
nehmung  und  zum  anderen  als  Mittel  für  die  Stoff- 

20  schluß-Verbindung.  Der  Fertigungsaufwand  der 
Druckwerkzeuge  und  somit  der  gesamten  Vorrich- 
tung  zur  Durchführung  des  Verfahrens  ist  damit 
reduziert.  Weiterhin  gewährleistet  die  Doppelfunk- 
tion  der  Heizfläche,  daß  nicht  nur  eine  Stoffschluß- 

25  Verbindung  zwischen  den  beiden  Flachbändern 
selbst,  sondern  auch  zwischen  den  Flachbändern 
und  dem  Leitungsendbereich  entsteht.  Dies  bewirkt 
eine  Zugentlastung  der  Leitung  gegenüber  den 
Kontaktelementen.  Die  Lebensdauer  des  Steckers 

30  bzw.  der  Kupplungsdose  ist  dadurch  erhöht. 
Die  Heizflächen  werden  vorzugsweise  durch 

elektrischen  Strom  erhitzt  und  unterstützen  gleich- 
zeitig  durch  ihre  mechanische  Druckwirkung  das 
Zusammenpressen  der  beiden  Flachbandbereiche 

35  und  durch  deren  gleichzeitiges  Erweichen  die  voll- 
ständige  Ausfüllung  des  von  zwei  korrespondieren- 
den  Formausnehmungen  gebildeten  Hohlraums. 

Anspruch  12  vermeidet  jeglich  anfallenden  Ver- 
schnitt  des  Flachbandmaterials.  Dies  ermöglicht 

40  den  Wegfall  aufwendiger  Recycling-Verfahren  zur 
Aufbereitung  des  Verschnittmaterials  als  wiederver- 
wertbares  Flachband. 

Die  Schneiden  nach  Anspruch  11  und  12  erfül- 
len  ebenfalls  eine  Doppelfunktion.  Sie  sind  Be- 

45  standteil  der  Formausnehmungen  und  gewährlei- 
sten  gleichzeitig  die  Abtrennung  des  Verbundteiles. 
Der  Bauteileaufwand  der  Vorrichtung  zur  Durchfüh- 
rung  des  Verfahrens  ist  dadurch  weiter  reduziert. 

Nach  Anspruch  13  wird  die  erforderliche  Wär- 
50  menergie  zur  Herstellung  der  Flachbänder  für  wei- 

tere  Verfahrensschritte,  z.B.  zur  Prägung  oder  zur 
Stoffschluß-Verbindung,  ausgenutzt.  Dies  wirkt 
energiesparend  und  senkt  dadurch  die  Herstel- 
lungskosten  des  Verbundteiles.  Außerdem  wird  die 

55  Herstellungszeit  verringert,  da  der  Aufwärmevor- 
gang  für  die  Schweiß-  oder  Klebeverbindung  zu- 
mindest  teilweise  entfällt. 
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Anspruch  14  betrifft  eine  bevorzugte  Ausfüh- 
rungsform  der  Flachbänder,  um  die  Herstellung  zu 
erleichtern  und  um  als  Isolierung  des  Leitungsend- 
bereiches  zum  Schutz  vor  elektrischen  Gefahren  zu 
wirken. 

Gemäß  Anspruch  15  ausgestaltete  Flachbänder 
ermöglichen,  daß  Beschädigungen  oder  Brüche 
von  Leitung,  Leiter  oder  Kontaktelementen  im  Be- 
reich  des  Leitungsendbereiches  erkennbar  sind. 
Dadurch  ist  ein  an  die  Steckvorrichtung  ange- 
schlossenes  elektrisches  Gerät  zusätzlich  vor  elek- 
trischen  Gefahren  geschützt.  Auch  die  Ursachen- 
analyse  für  eine  Bedienerperson  im  Falle  eines 
elektrischen  Defekts  ist  dadurch  erleichtert. 

Anspruch  16  betrifft  eine  Maßnahme  zur  Ge- 
währleistung  der  genormten  Stellung  und  des  ge- 
normten  Abstandes  der  Kontaktelemente  zueinan- 
der. 

Eine  nach  Anspruch  17  ausgestaltete  Fixier- 
brücke  unterstützt  die  Maßnahmen  gemäß  An- 
spruch  16  zusätzlich.  Die  Kontaktelemente  bleiben 
während  der  Verfahrensdurchführung  ortsfest  fi- 
xiert. 

Die  Ausgestaltung  der  Fixierbrücke  nach  An- 
spruch  18  erleichtert  dessen  Integration  als  Teil 
des  Stecker-  oder  Kupplungsdosengehäuses.  Die 
Steckvorrichtung  bleibt  als  feuchtigkeitsdichte  Ein- 
heit  bestehen.  Während  der  Herstellung  der  Stoff- 
schluß-Verbindung  werden  Fixierbrücke  und  Flach- 
bänder  in  gleicher  Weise  verformt,  so  daß  bei  dem 
fertigen  Verbundteil  keine  zusätzlichen  Schwach- 
stellen  für  evtl.  Beschädigungen  oder  Brüche  auf- 
treten.  Außerdem  ist  die  Herstellung  der  Stoff- 
schluß-Verbindung  selbst  aufgrund  des  selben  Ma- 
terials  von  Fixierbrücke  und  Flachbändern  erleich- 
tert. 

Gemäß  Anspruch  19  ist  eine  fehlerlose,  der 
Norm  entsprechende  Herstellung  von  Stecker  und 
Kupplungsdose  gewährleistet. 

Nach  Anspruch  20  ist  die  einzelne  Zuführung 
eines  Leitungsendbereiches  zwischen  die  beiden 
Flachbänder  überflüssig.  Ebenso  können  dadurch 
aufwendige  Zuführungs-  und  Halteeinrichtungen  für 
die  Leitungsendbereiche  entfallen.  Derartig  anein- 
andergereihte  Leitungsendbereiche  begünstigen 
die  Massen-  und  Fließfertigung  des  Steckers  bzw. 
der  Kupplungsdose. 

Nach  Anspruch  21  ist  die  automatisierte  Ferti- 
gung  des  Steckers  bzw.  der  Kupplungsdose  er- 
leichtert.  Eine  derartige  Ausrichtung  der  Kontaktele- 
mente  und  Leitungszuführungen  wirkt  außerdem 
platzsparend  bei  der  Dimensionierung  der  gesam- 
ten  Fertigungsanlage.  Die  Aneinanderreihung  der 
Leitungsendbereiche  nach  Anspruch  20  ist  dadurch 
erleichtert. 

Gemäß  Anspruch  22  ist  die  Zuführung  der  Lei- 
tungsendbereiche  zu  den  Flachbändern  ohne  be- 
sondere  Halteeinrichtungen  zusätzlich  verbessert. 

Die  aneinandergereihten  Leitungsendbereiche  ver- 
bleiben  während  der  Verfahrensdurchführung  zu- 
verlässig  in  ihrer  gegenseitigen  Relativlage.  Dies 
unterstützt  einen  störungslosen  Fertigungsablauf. 

5  Nach  Anspruch  23  entsteht  während  der  Ferti- 
gung  eine  besonders  platzsparende  Aneinanderrei- 
hung  von  Leitungsendbereichen.  Dadurch  läßt  sich 
pro  Zeiteinheit  eine  größere  Stückzahl  an  Steckern 
bzw.  Kupplungsdosen  produzieren.  Da  die  Flach- 

io  bänder  nach  Anspruch  3  entsprechend  der  Ober- 
flächengestalt  der  Leitungsendbereiche  vorgeformt 
werden,  ist  auf  diese  Weise  der  Verschnitt  bzw. 
Abfall  der  Flachbänder  reduziert. 

Die  Anordnung  der  Fixierbrücken  nach  An- 
15  spruch  24  bewirkt,  daß  die  Herstellung  der  Stoff- 

schluß-Verbindung  zwischen  Flachbändern  und 
Leitungsendbereich  nicht  behindert  wird. 

Nach  Anspruch  25  sind  evtl.  Arbeitsschritte  zur 
Entfernung  der  Fixierbrücken  während  des  Ferti- 

20  gungsablaufs  unnötig.  Die  Fixierbrücken  haben  so- 
mit  eine  Doppelfunktion  als  Halte-  und  Fixiermittel 
einerseits  sowie  als  einstückiger  Bestandteil  des 
Stecker-  bzw.  Kupplungsdosengehäuses  anderer- 
seits. 

25  Der  Erfindungsgegenstand  wird  anhand  von  in 
den  Figuren  dargestellten  Ausführungsbeispielen 
näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  schematische  Darstellung  der 
Herstellung  eines  Flachsteckers  in  ei- 

30  ner  Taktfertigung, 
Fig.  2  eine  perspektivische  Darstellung  zwei- 

er  vorgeprägter  Flachbänder  mit  den 
dazugehörigen  Prägestempeln, 

Fig.  3  eine  perspektivische  Teildarstellung 
35  zweier  alternierend  nebeneinanderlie- 

gender  Leitungen,  wobei  die  Kontakt- 
elemente  jeweils  eines  Leitungsend- 
bereiches  durch  eine  Fixierbrücke  ge- 
halten  sind, 

40  Fig.  4  die  perspektivische  Darstellung  von 
vier  alternierend  nebeneinanderliegen- 
der  Leitungen  und  zwei  Fixierbrücken, 
wobei  die  beiden  Fixierbrücken  je- 
weils  in  ihrer  Längsrichtung  hinterein- 

45  ander  alternierend  die  Leitungszufüh- 
rung  und  die  Kontaktelemente  der  vier 
Leitungen  halten, 

Fig.  5  die  perspektivische  Darstellung  zweier 
Leitungen  ensprechend  Fig.  3,  jedoch 

50  im  Zwischenraum  zwischen  zwei  vor- 
geprägten  Flachbändern  vor  Vollzug 
der  Stoffschluß-Verbindung  mittels 
zweier  ebenfalls  dargestellter 
Schweißstempel, 

55  Fig.  6  eine  schematische  Darstellung  der 
Herstellung  des  Flachsteckers  in  einer 
Fließfertigung. 

4 
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Die  Verfahrensdurchführung  wird  im  wesentli- 
chen  anhand  von  Fig.  1  beschrieben.  Die  Darstel- 
lung  in  Fig.  1  beschränkt  sich  auf  die  wesentlichen 
Funktionsteile  einer  Fertigungsanlage  zur  Herstel- 
lung  eines  Steckers.  In  den  Zeichnungen  wird  die 
Verfahrensdurchführung  anhand  eines  zweipoligen 
Flachsteckers  1  (Eurostecker)  erläutert. 
In  prinzipiell  gleicher  Weise  sind  jedoch  auch  an- 
dere  Steckerarten,  z.B.  mehrpolige  Rund-  oder 
Winkelstecker  mit  gegebenenfalls  mehreren 
Schutzkontakten  (z.B.  BEN-Stecker)  herstellbar. 
Auch  Kupplungsdosen  lassen  sich  auf  diese  Weise 
fertigen. 

Zur  Herstellung  des  Flachsteckers  1  wird  ein 
Leitungsendbereich  2  (Fig.  3)  einer  vorkonfektio- 
nierten  zweiadrigen  Leitung  3  mit  zwei  Flachbän- 
dern  4  stoffschlüssig  verbunden. 

Die  Flachbänder  4  erstrecken  sich  im  wesentli- 
chen  in  einer  Längsrichtung  5.  Als  Werkstoff  für  die 
Flachbänder  4  sind  sämtliche  für  die  einteilige 
Steckergehäusefertigung  bekannten,  gummiartigen 
Kunststoffe  geeignet. 
Nach  der  Extrusion  aus  einem  lediglich  schema- 
tisch  angedeuteten  Extruder  6  werden  die  Flach- 
bänder  4  in  Längsrichtung  5  vorgeschoben.  Die 
beiden  parallel  zueinander  angeordneten  Flachbän- 
der  4  werden  in  einem  ebenfalls  nur  schematisch 
angedeuteten  Pufferspeicher  7  zwischengelagert.  In 
dem  Pufferspeicher  7  können  die  Flachbänder  4 
auch  noch  zusätzlich  bearbeitet,  z.B.  gereinigt  oder 
beschichtet  werden. 
Nach  dem  Verlassen  des  Pufferspeichers  gelangen 
die  Flachbänder  4  jeweils  in  den  Zwischenraum 
zwischen  einem  Druckstempel  8  und  einem  Präge- 
stempel  9. 
Der  achteckige  Prägestempel  9  weist  acht  Präge- 
flächen  10  auf.  Die  einander  zugewandten,  als  Kon- 
taktseiten  11  wirksamen  Innenseiten  der  Flachbän- 
der  4  liegen  in  Fig.  1  im  Bereich  des  Prägestem- 
pels  9  unmittelbar  jeweils  an  einer  Prägefläche  10 
an.  Sobald  das  Flachband  4  an  der  Prägefläche  10 
anliegt,  wird  der  Druckstempel  8  in  einer  senkrecht 
zur  Längsrichtung  5  verlaufenden  Höhenrichtung 
12  auf  die  der  Kontaktseite  11  gegenüberliegende 
Außenseite  13  des  Flachbandes  4  zubewegt.  Der 
Druckstempel  8  druckbeaufschlagt  mit  einer  ebe- 
nen  Druckfläche  14  die  Außenseite  13  des  Flach- 
bandes  4  im  Bereich  des  Prägestempels  9.  Druck- 
stempel  8  und  Prägestempel  9  wirken  nach  Art 
zweier  Klemmbacken  auf  das  Flachband  4  ein.  Die 
Prägeflächen  10  sind  derart  ausgestaltet,  daß  die 
Kontaktseiten  1  1  der  Flachbänder  4  mit  einem  Ne- 
gativ-Relief  zur  Oberflächengestalt  des  von  ihnen 
aufzunehmenden  Teiles  des  Leitungsendbereiches 
2  (Fig.  3)  vorgeprägt  werden. 

Nach  erfolgter  Vorprägung  der  Kontaktseiten 
11  werden  die  Druckstempel  8  entgegen  der  Hö- 
henrichtung  12  zurückbewegt. 

Der  Prägestempel  9  kann  auch  die  Funktion  eines 
Antriebselementes  zur  Bewegung  der  Flachbänder 
4  in  Längsrichtung  5  haben.  Der  Prägestempel  9 
wird  z.B.  motorisch  angetrieben  und  dreht  sich  im 

5  Uhrzeigersinn  um  eine  Stempelachsel  15. 
Die  vorgeprägten  Flachbänder  4  werden  in 

Längsrichtung  5  in  Richtung  des  Zwischenraumes 
zwischen  zwei  Schweißstempeln  16  bewegt.  Die 
Schweißstempel  16  sind  mit  ihren  Schweißflächen 

io  17  einander  zugewandt.  Die  Schweißflächen  17 
sind  parallel  zu  den  Flachbändern  4  angeordnet. 
Der  Abstand  zwischen  beiden  Flachbändern  4  im 
Bereich  der  Schweißstempel  16  ist  geringer  als 
während  der  Vorprägung  der  Kontaktseiten  11.  Im 

15  Bereich  der  Schweißstempel  16  wird  der  Leitungs- 
endbereich  2  in  einen  Zwischenraum  18  zwischen 
den  beiden  Flachbändern  4  eingebracht. 

In  Fig.  1  sind  in  den  Zwischenraum  18  insge- 
samt  vier  Leitungsendbereiche  2  eingebracht.  Von 

20  den  Leitungsendbereichen  2  sind  in  Längsrichtung 
5  betrachtet  alternierend  als  Kontaktelemente  des 
Flachsteckers  1  wirksame  Stekkerstifte  19  und  eine 
Zuführungsseite  20  erkennbar.  Die  Längsrichtung 
der  Leitungsendbereiche  2  verläuft  im  wesentlichen 

25  lotrecht  zur  Zeichnungsebene  in  Fig.  1. 
Die  Schweißstempel  16  werden  ebenso  wie  die 

Druckstempel  8  in  Höhenrichtung  12  verfahren.  Die 
von  den  Schweißstempeln  16  druckbeaufschlagten 
Flachbänder  4  verringern  ihren  gegenseitigen  Ab- 

30  stand  und  betten  aufgrund  der  vorgeprägten  Kon- 
taktseiten  11  die  Leitungsendbereiche  2  form- 
schlüssig  zwischen  sich  ein.  Die  beiden  Schweiß- 
stempel  16  klemmen  die  beiden  Flachbänder  4 
und  den  Leitungsendbereich  2  nach  Art  eines 

35  Schraubstockes  zwischen  sich  ein.  Sodann  erfolgt 
die  Verschweißung,  um  eine  Stoffschluß-Verbin- 
dung  zwischen  den  Flachbändern  4  und  dem  Lei- 
tungsendbereich  2  herzustellen.  Das  aus  der 
Schichtenfolge  Flachband  4  -  Leitungsendbereich  2 

40  -  Flachband  4  bestehende  sandwichartige  Verbund- 
teil  wird  nach  der  Verschweißung  vom  übrigen  Be- 
reich  der  Flachbänder  4  abgetrennt.  Hierzu  können 
die  Schweißflächen  17  zusätzlich  als  Schneidwerk- 
zeuge  ausgebildet  sein.  Der  Schnitt  erfolgt  in  Hö- 

45  henrichtung  12.  Nach  der  Abtrennung  des  Ver- 
bundteiles  ist  der  einteilige  Flachstecker  1  fertigge- 
stellt. 

In  Fig.  2  sind  Prägeflächen  10  zweier  Präge- 
stempel  9  erkennbar.  Die  Prägeflächen  10  besitzen 

50  eine  rechteckige  Außenkontur  und  sind  in  einer 
durch  die  Längsrichtung  5  und  eine  Leitungslängs- 
richtung  21  aufgespannten  Ebene  angeordnet.  Die 
beiden  Prägestempel  9  werden  durch  nicht  darge- 
stellte  Halte-  und  Hubvorrichtungen  entlang  einer 

55  Hubrichtung  22  bewegt.  Die  Hubrichtung  22  ent- 
spricht  der  Höhenrichtung  12  (Fig.  1). 

In  Blickrichtung  der  Hubrichtung  22  sind  die 
Außenkonturen  der  beiden  Prägestempel  9  dek- 

5 
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kungsgleich. 
Während  in  Fig.  1  die  beiden  Flachbänder  4 

durch  eine  Hubbewegung  der  Druckstempel  8  in 
Richtung  der  Außenseiten  13  vorgeprägt  werden, 
werden  die  Flachbänder  4  in  Fig.  2  durch  eine 
Hubbewegung  der  Prägestempel  9  in  Richtung  der 
Kontaktseiten  11  vorgeprägt.  Bei  dieser  Art  der 
Vorprägung  liegen  an  den  Außenseiten  13  der 
Flachbänder  4  hier  nicht  dargestellte  Ebene  Druck- 
teile  zur  Erzeugung  eines  Gegendrucks  gegenüber 
den  beweglichen  Prägestempeln  9  an. 

Die  Flachbänder  4  weisen  entlang  der  Hubrich- 
tung  22  einen  rechteckigen  Querschnitt  auf  und 
sind  entsprechend  den  Erhebungen  der  Prägeflä- 
chen  10  als  Negativ-Reliefs  29  bereits  vorgeprägt. 
In  die  Negativ-Reliefs  29  der  Flachbänder  4  wird 
jeweils  genau  eine  Volumenhälfte  des  Leitungsend- 
bereiches  2  vor  der  Verschweißung  eingelegt.  Zu 
diesem  Zweck  sind  die  Erhebungen  der  Prägeflä- 
chen  10  als  Abbild  einer  Volumenhälfte  des  Lei- 
tungsendbereiches  2  ausgestaltet. 
Die  beiden  Prägeflächen  10  sind  identisch  aufge- 
baut.  Die  Erhebungen  der  beiden  Prägeflächen  10 
sind  in  Hubrichtung  22  einander  abgewandt.  Je- 
weils  eine  Prägefläche  weist  als  Erhebungen  zwei 
in  Längsrichtung  5  nebeneinanderliegende  Volu- 
menhälften  des  Leitungsendbereiches  2  auf.  Dabei 
sind  die  den  Steckerstiften  19  zugeordneten  Stiftre- 
liefs  23  der  einen  Volumenhälfte  und  das  der  Zu- 
führungsseite  20  zugeordnete  Zuführungsrelief  24 
der  anderen  Volumenhälfte  in  Längsrichtung  5  be- 
nachbart  angeordnet.  Dadurch  ergibt  sich  in  Blick- 
richtung  der  Hubrichtung  22  ein  punktsymmetri- 
scher  Aufbau  der  Prägefläche  10.  Diese  Ausgestal- 
tung  der  Prägeflächen  10  reduziert  den  Verschnitt 
der  Flachbänder  4  und  ist  besonders  für  symme- 
trisch  aufgebaute  Stecker  geeignet. 

Die  Stoffschluß-Verbindung  von  Leitungsendbe- 
reich  2  und  Flachbändern  4  bewirkt  eine  Zugentla- 
stung  der  Leitung  3.  Die  Zugentlastung  wird  durch 
eine  gebogene  Leitungsführung  im  Bereich  der  Zu- 
führungsseite  20  noch  verbessert.  Zu  diesem 
Zweck  sind  die  Erhebungen  der  Prägeflächen  10 
im  Bereich  eines  Zugentlastungsreliefs  25  gewölbt 
ausgestaltet.  Dadurch  wird  beim  Einsetzen  des  Lei- 
tungsendbereiches  2  in  die  Vorprägungen  der 
Flachbänder  4  ein  gebogener  Leitungsverlauf  im 
Bereich  der  Zuführungsseite  20  erzwungen. 

In  Fig.  3  sind  zwei  in  Längsrichtung  5  neben- 
einanderliegende  Leitungsendbereiche  2  erkenn- 
bar.  Die  Leitungen  3  erstrecken  sich  im  wesentli- 
chen  entlang  der  Leitungslängsrichtung  21.  Sie  ist 
senkrecht  zur  Längsrichtung  5  angeordnet. 
Die  Leitungsendbereiche  2  liegen  in  einer  durch 
die  Längsrichtung  5  und  die  Leitungslängsrichtung 
21  aufgespannten  Ebene  ein.  In  Blickrichtung  der 
Hö-henrichtung  12  entspricht  ihre  Anordnung  der 
Ausgestaltung  der  Prägeflächen  10  in  Fig.  2. 

Jeder  Leitungsendbereich  2  enthält  entspre- 
chend  dem  zweipoligen  Flachstekker  1  zwei  Leiter 
26.  An  die  Enden  der  Leiter  26  ist  jeweils  ein 
Steckerstift  19  elektrisch  kontaktierend  befestigt. 

5  Die  Steckerstifte  19  sind  in  Leitungslängsrichtung 
21  angeordnet. 
Die  Leitung  3  ist  im  Bereich  der  Zuführungsseite 
20  bis  zu  den  Enden  der  Leiter  26  abisoliert.  Da- 
durch  sind  die  Leiter  26  im  Leitungsendbereich  2 

io  frei  beweglich.  Zwischen  den  beiden  Steckerstiften 
19  eines  Leitungsendbereichs  2  kann  der  genormte 
Abstand  hergestellt  werden.  Zu  diesem  Zweck  wer- 
den  die  Stekkerstifte  19  formschlüssig  in  eine  Fi- 
xierbrücke  27  eingerastet.  Die  Fixierbrücke  27 

15  weist  rechteckige  Außenkonturen  auf  und  erstreckt 
sich  in  Längsrichtung  5.  Die  Fixierbrücke  27  ist  in 
Leitungslängsrichtung  21  von  zwei  Aussparungen 
durchbrochen,  damit  sie  die  Mantelfläche  der  Stek- 
kerstifte  19  formschlüssig  umfassen  kann.  Die  bei- 

20  den  Fixierbrücken  27  in  Fig.  3  begrenzen  die  Aus- 
dehnung  des  Leitungsendbereiches  2  in  Leitungs- 
längsrichtung  21  . 

In  Fig.  4  sind  insgesamt  vier  Leitungen  3  er- 
kennbar.  Die  aus  Fig.  3  bekannte  alternierende 

25  Anordnung  der  Leitungsendbereiche  2  bleibt  in  Fig. 
4  erhalten.  Die  Fixierbrücke  27  hat  in  Fig.  4  eben- 
falls  rechteckige  Außenkonturen,  ist  jedoch  in 
Längsrichtung  5  gegenüber  der  Ausführungsform 
in  Fig.  3  verlängert.  Dadurch  rasten  die  beiden 

30  Steckerstifte  19  und  die  Zuführungsseite  20  be- 
nachbarter  Leitungsendbereiche  2  formschlüssig  in 
entsprechende  Aussparungen  ein  und  derselben 
Fixierbrücke  27  ein.  Sämtliche  Steckerstifte  19  und 
Zuführungsseiten  20  sind  parallel  zueinander  in 

35  Leitungslängsrichtung  21  angeordnet. 
Entlang  der  Längsrichtung  5  betrachtet  befinden 
sich  an  der  Fixierbrücke  27  eine  Mehrzahl  von 
rechteckigen  Einkerbungen  28.  Die  Einkerbungen 
28  können  das  formschlüssige  Einrasten  der  Stek- 

40  kerstifte  19  und  der  Zuführungsseiten  20  in  die 
Fixierbrücke  27  erleichtern.  Sie  können  außerdem 
als  Fixiermittel  für  Zuführungsvorrichtungen  bei  der 
Zuführung  der  Leitungsendbereiche  2  in  den  Zwi- 
schenraum  18  (Fig.  1)  dienen. 

45  Jeder  Leitungsendbereich  2  wird  durch  zwei  gleich- 
artige  Fixierbrücken  27  gehalten.  Die  beiden  Fixier- 
brücken  27  sind  parallel  zueinander  angeordnet.  Ihr 
Parallelabstand  entspricht  etwa  der  Längserstek- 
kung  der  Leitungsendbereiche  2  in  Leitungslängs- 

50  richtung  21.  Somit  ist  jeder  Leitungsendbereich  2 
im  Bereich  der  Steckerstifte  19  und  im  Bereich  der 
Zuführungsseite  20  von  einer  Fixierbrücke  27  ge- 
halten. 
Die  Fixierbrücken  27  sind  vorzugsweise  aus  form- 

55  stabilem  Kunststoff  hergestellt,  damit  die  Relativla- 
ge  der  Steckerstifte  19  und  der  Zuführungsseite  20 
zueinander  vor  der  Verschweißung  erhalten  bleibt. 
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In  Fig.  5  ist  eine  Anordnung  zur  Herstellung 
einer  Stoffschluß-Verbindung  zwischen  Leitungs- 
endbereichen  2  und  Flachbändern  4  mittels  zweier 
Schweißstempel  16  erkennbar. 
Die  Anordnung  der  beiden  in  Fig.  5  dargestellten 
Leitungsendbereiche  2  entspricht  der  Beschreibung 
in  Fig.  3.  Die  in  Fig.  5  sichtbare  Kontaktseite  11  ist 
mit  vier  Negativ-Reliefs  29  vorgeprägt.  Deren  Aus- 
gestaltung  und  Anordnung  entsprechen  der  Be- 
schreibung  in  Fig.  2. 

Die  beiden  Fixierbrücken  27  bestehen  vorzugs- 
weise  aus  dem  extrudierten  Flachbandwerkstoff. 
Nach  dem  Verschweißen  bilden  sie  eine  stoffliche 
Einheit  mit  den  Flachbändern  4. 
Für  die  Flachbänder  4  sind  solche  Werkstoffe  vor- 
teilhaft,  die  bei  Umgebungstemperatur  eine  relativ 
große  Oberflächenhärte  aufweisen,  damit  etwa 
nach  außen  abstehende  Leiter  26  beim  Zusammen- 
fahren  der  Schweißstempel  16  und  vor  dem  mit 
einer  Erweichung  oder  Verflüssigung  des  Stecker- 
gehäusewerkstoffes  verbundenen  Formvorgang  in 
Richtung  auf  die  Steckerstifte  19  umgebogen  wer- 
den.  Dadurch  wird  verhindert,  daß  solche  Leiter  26 
am  fertigen  Steckergehäuse  bis  in  dessen  Um- 
fangsbereich  abstehen  können. 
Die  Schweißflächen  17  weisen  vier  der  Oberflä- 
chengestalt  des  fertigen  Flachsteckergehäuses  ent- 
sprechende  Formausnehmungen  30  auf.  Deren  An- 
ordnung  entspricht  der  Anordnung  der  vier  Negativ- 
Reliefs  29.  Die  in  Leitungslängsrichtung  21  verlau- 
fenden  Seitenwände  der  Formausnehmungen  30 
sind  als  Schneiden  31  ausgebildet  und  wirksam. 
Die  in  Längsrichtung  5  verlaufenden  Begrenzungs- 
wände  der  Formausnehmungen  30  sind  in  Lei- 
tungslängsrichtung  21  betrachtet  etwa  halbkreisför- 
mig  ausgespart,  um  die  Steckerstifte  19  bzw.  die 
Zuführungsseite  20  während  des  Verschweißens 
formschlüssig  in  die  Schweißstempel  16  einlegen 
zu  können. 

Vor  dem  Schweißvorgang  werden  die  beiden 
Schweißstempel  16  in  Höhenrichtung  12  aufeinan- 
der  zubewegt.  Sie  klemmen  die  Flachbänder  4  und 
die  Leitungsendbereiche  2  zwischen  sich  nach  Art 
der  Backen  eines  Schraubstockes  ein.  Sodann  wer- 
den  die  Flachbänder  4  mit  den  zugehörigen  Lei- 
tungsendbereichen  2  vollflächig  verschweißt.  Hier- 
zu  ist  jedes  bekannte  Schweißverfahren,  z.B.  Ultra- 
schweißverfahren,  denkbar.  Auch  ein  vollflächiges 
Verkleben  ist  möglich. 
Während  des  vollständigen  Zusammenfahrens  der 
beiden  Schweißstempel  16  in  Höhenrichtung  12 
trennen  die  Schneiden  31  das  fertige  Steckerge- 
häuse  von  dem  restlichen  Flachbandwerkstoff  ab. 
Während  des  Schweißvorganges  werden  die  Au- 
ßenseiten  13  der  Flachbänder  4  durch  die  Form- 
ausnehmungen  30  geprägt.  Zu  diesem  Zweck  wei- 
sen  die  Formausnehmungen  30  in  dem  Ausfüh- 
rungsbeispiel  jeweils  drei  rillenartige,  sich  in  Längs- 

richtung  5  erstreckende  und  parallel  zueinander 
angeordnete  Prägevertiefungen  32  auf. 
Die  Stoffschluß-Verbindung  der  Flachbänder  4  mit 
dem  Leitungsendbereich  2,  die  Abtrennung  des 

5  fertigen,  sandwichartigen  Verbundteiles  und  die 
Prägung  der  Außenseiten  13  erfolgen  in  einem 
Arbeitsschritt. 

Die  Teilfuge  zwischen  den  beiden  Flachbän- 
dern  4  bildet  die  Steckerstiftebene.  Bei  anderen 

io  Steckerarten  als  dem  Flachstecker  1  sind  die  Stek- 
kerstifte  19  oder  Buchsen  und  gegebenenfalls 
Schutzkontakte  nicht  unbedingt  in  einer  gemeinsa- 
men  Ebene  angeordnet.  Bei  solchen  Steckern  ist 
denkbar,  daß  für  die  Verfahrensdurchführung  drei 

15  oder  mehr  Flachbänder  4  verwendet  werden.  Je- 
weils  zwei  Flachbänder  4  fixieren  dann  zwischen 
sich  mindestens  einen  Steckerstift  19  oder  eine 
Buchse  und  ermöglichen  damit  den  sandwicharti- 
gen  Gehäuseaufbau  eines  Steckers  oder  einer 

20  Kupplungsdose. 
In  Fig.  5  weisen  die  beiden  Flachbänder  4  eine 

etwa  in  Leitungslängsrichtung  21  verlaufende 
Schnittfläche  33  auf.  Der  Richtungsverlauf  der 
Schnittfläche  33  entspricht  etwa  dem  Verlauf  einer 

25  Seitenkante  des  Flachsteckers  1  in  Leitungslängs- 
richtung  21  . 
Die  Schnittflächen  33  entstehen  aufgrund  der  Ab- 
trennung  der  fertigen  Verbundteile  durch  die 
Schneiden  31  während  des  vorhergehenden  Ar- 

30  beitstaktes. 
In  Fig.  1  und  Fig.  5  ist  erkennbar,  daß  der 

Flachstecker  1  in  einer  Taktfertigung  hergestellt 
wird.  Hierbei  ist  der  Einsatz  von  Schweißstempeln 
16  mit  einer  Vielzahl  von  Formausnehmungen  30 

35  von  Vorteil,  um  in  einem  Arbeitstakt  eine  Vielzahl 
von  Flachsteckern  1  zu  fertigen. 

In  Fig.  6  ist  die  Herstellung  des  Flachsteckers 
1  in  einer  Fließfertigung  erkennbar.  Somit  tritt  kein 
Fließ-Stillstand  durch  etwa  einen  Schweißtakt  auf. 

40  Eine  Mehrzahl  von  Leitungsendbereichen  ist  in  der 
in  Fig.  4  beschriebenen  Weise  mittels  zweier  Fi- 
xierbrücken  27  angeordnet  und  wird  in  Längsrich- 
tung  5  dem  Zwischenraum  zwischen  den  beiden 
Flachbändern  4  zugeführt. 

45  Die  beiden  Flachbänder  4  werden  aus  zwei  separa- 
ten,  sich  gegenüberliegenden  Extrudern  6  extru- 
diert  und  werden  zunächst  in  Höhenrichtung  12 
vorgeschoben. 
Jedes  Flachband  4  wird  durch  eine  Druckwalze  34 

50  und  eine  Prägewalze  35  vorgeprägt.  Druckwalze  34 
und  Prägewalze  35  sind  in  Fig.  6  jeweils  kreisför- 
mig  dargestellt.  Während  die  Mantelfläche  der 
Druckwalze  34  an  der  Außenseite  13  anliegt,  beauf- 
schlagt  die  Mantelfläche  der  Prägewalze  35  die 

55  Kontaktseite  11.  Beide  Walzen  rotieren  in  Vor- 
schubrichtung  des  Flachbandes  4  und  können  die 
Bewegung  des  Flachbandes  4  zu  den  Leitungsend- 
bereichen  2  unterstützen.  Die  Mantelfläche  der 
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Prägewalze  35  wirkt  nach  Art  der  Prägefläche  10 
(Fig.  1,  Fig.  2)  und  weist  über  seinen  Umfang  eine 
Vielzahl  der  reliefartigen  Erhebungen  auf. 
Die  Mantelfläche  der  Druckwalze  34  wirkt  nach  Art 
der  Druckfläche  14  (Fig.  1). 

Nach  der  Vorprägung  verlaufen  die  Flachbän- 
der  4  etwa  viertelkreisförmig  gebogen  und  sind 
dann  etwa  in  Längsrichtung  5  ausgerichtet.  In  die- 
sem  Bereich  nehmen  die  Flachbänder  4  den  Lei- 
tungsendbereich  2  formschlüssig  zwischen  sich 
auf.  Daraufhin  wirken  zwei  in  Fig.  6  kreisförmig 
dargestellte  Schweißwalzen  36  mit  ihren  Mantelflä- 
chen  auf  die  Außenseiten  13  der  Flachbänder  4 
ein.  Die  beiden  Schweißwalzen  36  rotieren  in 
Längsrichtung  5.  Die  Mantelflächen  der  Schweiß- 
walzen  36  haben  dieselbe  Funktion  wie  die 
Schweißflächen  17  (Fig.  5).  Über  den  Umfang  der 
Schweißwalzen  36  sind  deshalb  eine  Vielzahl  von 
Formausnehmungen  30  und  Schneiden  31  ange- 
ordnet. 

Die  Flachbänder  4  bestehen  vorzugsweise  aus 
transparentem  Werkstoff.  Dadurch  sind  Beschädi- 
gungen  bei  der  Herstellung  oder  beim  Gebrauch 
des  Flachsteckers  1,  z.B.  Leiterbrüche,  von  außen 
erkennbar. 
Die  extrudierten  Flachbänder  4  können  den  Lei- 
tungsendbereichen  2  kontinuierlich  in  einer  Endlos- 
länge  zugeführt  werden.  Dies  erleichtert  die  auto- 
matisierte  Fertigung  des  Flachsteckers  1  . 
Lediglich  während  des  Arbeitstaktes  in  einer  Takt- 
fertigung  muß  die  Vorschubbewegung  der  Flach- 
bänder  4  unterbrochen  werden.  Dies  kann  bei- 
spielsweise  durch  den  Pufferspeicher  7  (Fig.  1) 
geschehen. 

Der  symmetrische  Aufbau  der  Fertigungsanla- 
gen  (Fig.  1,  Fig.  6)  und  die  im  wesentlichen  parallel 
bzw.  senkrecht  zueinander  angeordneten  Bewe- 
gungsrichtungen  begünstigen  ebenfalls  die  auto- 
matisierte  Fertigung  des  Flachstekkers  1  . 

Bezugszeichenliste 

1  Flachstecker 
2  Leitungsendbereich 
3  Leitung 
4  Flachband 
5  Langsrichtung 
6  Extruder 
7  Pufferspeicher 
8  Druckstempel 
9  Pragestempel 
10  Prageflache 
1  1  Kontaktseite 
12  Hohenrichtung 
13  AuBenseite 
14  Druckflache 
15  Stempelachse 
16  SchweiBstempel 

17  SchweiBflache 
18  Zwischenraum 
19  Steckerstift 
20  Zufuhrungsseite 

5  21  Leitungslangsrichtung 
22  Hubrichtung 
23  Stiftrelief 
24  Zufuhrungsrelief 
25  Zugentlastungsrelief 

w  26  Leiter 
27  Fixierbrucke 
28  Einkerbung 
29  Negativ-Relief 
30  Formausnehmung 

is  31  Schneide 
32  Pragevertiefung 
33  Schnittflache 
34  Druckwalze 
35  Pragewalze 

20  36  SchweiBwalze 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Steckers  (1) 
25  oder  einer  Kupplungsdose  für  elektrische 

Steckvorrichtungen  mit  einer  mindestens  einen 
Leiter  (26)  enthaltenden  Leitung  (3),  deren  min- 
destens  ein  Kontaktelement  (19)  enthaltender 
Leitungsendbereich  (2)  von  einem  aus  gieß- 

30  oder  spritzbarem  Isolierwerkstoff  bestehenden 
Gehäuse  umgeben  ist,  mit  folgenden  Verfah- 
rensschritten: 

-  der  Leitungsendbereich  (2)  wird  in  den 
Zwischenraum  (18)  zwischen  zwei  etwa 

35  deckungsgleich  ausgerichteten  Flachbän- 
dern  (4)  aus  Gehäusewerkstoff  einge- 
bracht,  wobei  die  Leitung  (3)  und  ihre 
Kontaktelemente  (19)  im  wesentlichen 
rechtwinklig  zur  Längsrichtung  (5)  der 

40  Flachbänder  (4)  verlaufen, 
-  die  Flachbänder  (4)  werden  unter  Zwi- 

schenlage  des  Leitungsendbereiches  (2) 
stoffschlüssig  miteinander  verbunden 
und 

45  -  das  aus  dem  Leitungsendbereich  (2)  mit 
den  ihn  umgebenden  Flachbandberei- 
chen  gebildete,  sandwichartige  Verbund- 
teil  wird  durch  einen  quer  zur  Längsrich- 
tung  (5)  der  Flachbänder  (4)  verlaufen- 

50  den  Schnitt  abgetrennt, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Stoffschluß-Verbindung  der  Flachbän- 
der  (4)  und  die  Abtrennung  des  fertigen  Ver- 
bundteiles  in  einem  Arbeitsschritt  erfolgen. 

55 
2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß 
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-  die  Stoffschluß-Verbindung  der  Flach- 
bänder  (4), 

-  die  Abtrennung  des  fertigen  Verbundtei- 
les  und 

-  eine  Formprägung  des  Verbundteiles 
in  einem  Arbeitsschritt  erfolgen. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  mindestens  die  einander  zugewandten 
Kontaktseiten  (11)  der  Flachbänder  (4)  mit  ei- 
nem  Negativ-Relief  (29)  zur  Oberflächengestalt 
des  von  ihnen  aufzunehmenden  Leitungsend- 
bereiches  (2)  vorgeprägt  werden. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  stoffschlüssige  Verbindung  und  die 
Trennung  sowie  ggfs.  die  Prägung  durch  ge- 
geneinander  wirksame  Druckwerkzeuge 
(8,9,16,34,35,36)  vollzogen  werden. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Druckwerkzeuge  taktartig  auf  die 
Flachbänder  (4)  einwirkende  Stempel  (8,9,16) 
sind. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Stempel  Schweißstempel  (16)  sind. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Druckwerkzeuge  (8,9,16)  mit  einem 
Arbeitstakt  mehrere  benachbarte  Verbundteile 
fertigen. 

8.  Verfahren  nach  Anspruch  4, 
gekennzeichnet  durch 

Druckwalzen  (34,35,36)  als  Druckwerkzeuge 
zur  Herstellung  des  Stekkers  (1)  oder  der 
Kupplungsdose  in  einer  Fließfertigung. 

9.  Verfahren  nach  Anspruch  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Walzen  Rotations-Schweißwerkzeuge 
(36)  sind. 

10.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche, 

gekennzeichnet  durch 
eine  Ultraschall-Verschweißung  als  Stoffschluß- 
Verbindung. 

11.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche, 

dadurch  gekennzeichnet 

daß  einander  zugewandte  Druckflächen  der 
Druckwerkzeuge  jeweils  mindestens  eine 
Formausnehmung  (30)  zur  Aufnahme  des  Lei- 
tungsendbereiches  (2)  und  der  ihn  umgeben- 

5  den  Flachbandbereiche  enthalten,  wobei  die 
Formausnehmung  (30)  aus 

-  einem  Boden  als  Heizfläche  [  =  Schweiß- 
fläche  (17)]  für  die  Stoffschluß-Verbin- 
dung  und 

io  -  als  Schneiden  (31)  ausgebildeten  Seiten- 
wänden  für  die  Abtrennung 

besteht. 

12.  Verfahren  nach  Anspruch  11, 
15  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  zwei  benachbarte  Formausnehmungen 
(30)  unmittelbar  nebeneinander  liegen  und 
durch  die  gemeinsame,  als  Schneide  (31)  aus- 
gebildete  Seitenwand  voneinander  getrennt 

20  sind. 

13.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche, 

dadurch  gekennzeichnet, 
25  daß  es  unter  Ausnutzung  der  Extrusionshitze 

als  Schweißwärme  für  die  Schweißverbindung 
oder  zur  Beschleunigung  des  Abbindens  einer 
Klebeverbindung  ohne  wesentliche  Verzöge- 
rung  im  Anschluß  an  die  Extrusion  der  Flach- 

30  bänder  (4)  aus  einem  Extruder  (6)  vollzogen 
wird. 

14.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche, 

35  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Flachbänder  (4)  aus  Kunststoff  beste- 
hen. 

15.  Verfahren  nach  Anspruch  14, 
40  gekennzeichnet  durch 

eine  Transparenz  des  Kunststoffes. 

16.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche, 

45  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  bei  der  Verfahrensdurchführung  mehrere, 
nebeneinanderliegende  Kontaktelemente  (19) 
des  Leitungsendbereiches  durch  eine  Fixier- 
brücke  (27)  in  einem  Sollabstand  und  einer 

50  Sollausrichtung  zueinander  gehalten  sind. 

17.  Verfahren  nach  Anspruch  16, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Fixierbrücke  (27)  aus  formstabilem 
55  Kunststoff  besteht. 

18.  Verfahren  nach  Anspruch  16  oder  17, 
dadurch  gekennzeichnet, 

9 
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daß  die  Fixierbrücke  (27)  aus  dem  gleichen 
Werkstoff  wie  die  Flachbänder  (4)  besteht. 

19.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  16  bis 
18,  5 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Kontaktelemente  (19)  formschlüssig  in 
Aussparungen  der  Fixierbrücke  (27)  eingera- 
stet  sind. 

10 
20.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  16  bis 

19, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  eine  Fixierbrücke  (27)  nach  Art  eines  Pa- 
tronengurtes  die  Leitungsendbereiche  (2)  meh-  w 
rerer  Leitungen  (3)  erfaßt  und  benachbart  an- 
einanderreiht. 

21.  Verfahren  nach  Anspruch  20, 
gekennzeichnet  durch  20 

eine  parallele  Ausrichtung  der  Kontaktelemente 
(19)  und  Leitungszuführungen  (20)  von  an  der 
Fixierbrücke  (27)  benachbart  gehaltenen  Lei- 
tungen  (3). 

25 
22.  Verfahren  nach  Anspruch  20  oder  21  , 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Leitungsendbereiche  (2)  durch  zwei  in 
Abstand  zueinander  angeordnete,  etwa  paralle- 
le  Fixierbrücken  (27)  gehalten  sind.  30 

23.  Verfahren  nach  Anspruch  22, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Fixierbrücken  (27)  in  ihrer  Längsrich- 
tung  (5)  hintereinander  alternierend  die  Lei-  35 
tungszuführung  (20)  und  die  Kontaktelemente 
(19)  jeweils  eines  Leitungsendbereiches  (2) 
halten. 

24.  Verfahren  nach  Anspruch  22  oder  23,  40 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  der  Abstand  der  beiden  Fixierbrücken  (27) 
etwa  der  Breite  der  Flachbänder  (4)  entspricht. 

25.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der  vor-  45 
hergehenden  Ansprüche, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Fixierbrücken  (27)  mit  den  Flachbän- 
dern  (4)  stoffschlüssig  verbunden  werden. 

50 
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